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Diese sehr persönliche Frage war eigentlich nur für dich zur stillen Beantwortung gedacht ��

Familienzusammenführung kannst du - meines Wissens - nur geltend machen, wenn ihr an zwei
verschiedenen Orten lebt und du zu deinem Mann ziehen willst.

Zu deiner anderen Frage: Die Freigabe ist die Voraussetzung für die Bewerbung. Ohne Freigabe
geht nichts, weder Ländertausch noch direkte Bewerbung. Die Freigabeerklärung kann für
einen bestimmten Zeitraum befristet ausgesprochen werden (was bedeutet, dass du bis zum
Zeitpunkt X ein Stellenangebot von einer Schule haben musst) oder auch an Bedingungen
gekoppelt sein (z.B., dass es eine Nachfolge für deine Stelle geben muss).
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